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Erlaß, betreffend Zutritt- und Nachrichtenverbot 
für In#titutionen der öffentlichen Rechtlichen  

 
 

erla##en am 06.05.2016, im Namen des Deut#chen Reiches   
 

In Kraft ge#etzt am 09.05.2016 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger 
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 

 
Nr. 17 

 
 

 
§ 1. 

 
Allen rechtsfähigen und rechtsunfähigen In#titutionen, Firmen, Unternehmen, Verlage und Journali#ten, die unter den Begriff 
"öffentliche Rechtliche" fallen, wird der Zutritt zu den Tagungen der ge#etzgebenden Verfa##ungsorgane, dem Bundes- und 
Reichsprä#idium oder den Prä#idialamts#itzungen, #olange verboten, bis die derzeit praktiziert Willkür von 
Rundfunkgebühreneintreibungen für ganz Deut#chland beendet i#t. 
 
Die#es Verbot gilt auch für alle Auftritte und Inhalte im Internet bzw. Weltnetz oder anderen #taatlichen Veran#taltungen 
und  Räumlichkeiten. 
 

§ 2. 
 

Die#es Verbot gilt auch für die #ogenannten freien Journali#ten, die den öffentlich Rechtlichen zu arbeiten.  
 

§ 3. 
 

Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft.  
 

 

Erla##en zu Berlin, den 06. Mai 2016 

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
 

Staats#ekretär im Reichsju#tizamt 
Frank Kahn 

Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 
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